
 Senden Sie diese Unterschriftenliste  teilweise oder vollständig ausgefüllt an: 
SVP BL, Geschäftsstelle, CH-4410 Liestal

Formulierte Gesetzesinitiative betreffend gerechte Verteilung der Erträge von Erbschafts- und Schenkungssteuer 
(«Stärkung der Gemeinden»)

Die unterzeichneten, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigen Personen, stellen, gestützt auf § 28 Absätze 1 und 2 der Ver-
fassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984, das folgende formulierte Begehren:

I.	 Das Gesetz über die Erbschafts- und die Schenkungssteuer vom 7. Januar 1980 (SGS 334) wird wie folgt geändert:

§ 22a (neu)	 III. Aufteilung der Steuererträge zwischen Kanton und Gemeinden 
1 Die bezogene Erbschafts- und Schenkungssteuer wird zwischen dem Kanton und den Gemeinden gemäss den 
nachfolgenden Bestimmungen aufgeteilt. 
2 Steuererträge, welche auf bewegliches Vermögen entfallen, stehen je hälftig dem Kanton und der Gemeinde zu, 
in welcher der Erblasser zur Zeit des Todes, beziehungsweise der Schenker zur Zeit der Schenkung Wohnsitz oder 
Aufenthalt hatte. 
3 Steuererträge, welche auf Grundstücke entfallen, stehen je hälftig dem Kanton und der Gemeinde des belegenen 
Grundstückes zu.

II.	 Diese Gesetzesänderung tritt nach Annahme durch das Volk am ersten Tag des auf die Volksabstimmung folgenden Kalender-
monats in Kraft.

Datum der Publikation im Amtsblatt: 15. Dezember 2025

PLZ:____________________________	 Gemeinde:_ ________________________________

NUR STIMMBERECHTIGTE PERSONEN MIT WOHNSITZ IN OBGENANNTER POLITISCHER GEMEINDE!

Name, Vorname 
(handschriftlich und in Blockschrift)

Geburtsdatum 
(Tag/Mt/Jahr)

Wohnadresse 
(Strasse, Nummer)

Eigenhändige 
Unterschrift

Kontrolle
(leer lassen)

1.

2.

3.

4.

5.

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich strafbar nach 
Artikel 281 bzw. 282 des schweizerischen Strafgesetzbuches.
Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, die Initiative mittels eines Mehrheitsbeschlusses zurückzuziehen:
Namen und Adressen von mindestens 7 im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen.
Peter Riebli, Bünten 17, 4446 Buckten; Andreas Spindler, Bachmattweg 33, 4147 Aesch; Aimo Zähndler, Liestalerstrasse 10, 4402 Frenkendorf; Thomas de 
Courten, Alteselweg 294, 4497 Rünenberg; Andi Trüssel, Adlerfeldstrasse 56, 4402 Frenkendorf; Sandra Sollberger, Leisenbergstrasse 4, 4410 Liestal; 
Thomas Weber, Hellikerstrasse 13, 4463 Buus

STÄRKUNG DER GEMEINDEN

Die Gemeinden müssen immer mehr Aufgaben vom Kanton übernehmen, ohne dass sie die entsprechenden 
finanziellen Ressourcen erhalten. Viele kommen dadurch finanziell an den Anschlag und können ihre Ausgaben 
kaum mehr finanzieren.

Dank der gerechten Aufteilung der Erbschafts- und Schenkungssteuer erhalten die Gemeinden wieder einen 
grösseren finanziellen Handlungsspielraum, der es ihnen ermöglicht, ihre Aufgaben selbstbestimmt zu erfüllen.

Die zusätzlichen Finanzmittel bleiben näher bei der Bevölkerung, die direktdemokratisch über die Verwendung 
der Gelder entscheiden kann.

Die Beteiligung der Gemeinden an der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist gerechtfertigt, weil

•	 die Gemeinden einen wesentlichen Beitrag zum Lebensumfeld der Bevölkerung, z. B. durch Schulen, 
Pflegeheime, Sozialdienst, etc. leisten

•	 ein erheblicher Teil des Vermögens innerhalb einer Gemeinde entstanden ist (z. B. durch Bodenwert- 
steigerungen, Infrastruktur, kommunale Dienstleistungen).

Gerechte Verteilung der Erbschafts- und Schenkungssteuer


